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RS OGH 1960/4/4 3Ob123/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1960

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1114

Rechtssatz

Wird eine Räumungsexekution nach Art 6 SchutzV aufgeschoben, dann die Wohnung durch mehr als 10 Jahre vom

Mieter benützt und der Zins bezahlt, ohne daß eine der Parteien auf die Verp:ichtung zur Räumung hingewiesen

hätte, so gilt das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit erneuert.

Entscheidungstexte

3 Ob 123/60

Entscheidungstext OGH 04.04.1960 3 Ob 123/60
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